
Universitäts- und Landesbibliothek Tirol

Zwölf Bücher vom Berg- und Hüttenwesen

Agricola, Georg

Berlin, 1928

Viertes Buch: Von den Grubenfeldern und von den Ämtern der Bergleute

urn:nbn:at:at-ubi:2-7738

https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubi:2-7738


VIERTES BUCH
AS dritte Buch hat die verschiedenen und mannigfachen
Arten der Gänge und Klüfte befchrieben.Diefes vierte
Buch wird darlegen, wie die Grubenfelder zu Brechen
und zu vermeflen find, und fich auch zu den bergmän -
nifchen Ämtern wenden .
Der Bergmann geht , wenn er einen Gang, den er für
abbauwürdig hält , erfchürft hat, möglichft fofort zum
Bergmeifter und bittet ihn, daß er ihm das Bergbaurecht
verleihe.Es ift nämlich deflen befondere Pflichtund fein

Amt , Grubenfelder zu verleihen.Er verleiht daher eine Fundgrube dem, der als
erfter einen Gang aufgefchlofien hat 15, die übrigen Gruben in der Reihenfolge ,
in der die einzelnen darum nachfuchen.Die Maße des Grubenfeldes aber werden
ausgedrückt in Doppelfchritt oder Lachter , welches bei den Bergleuten 6 Fuß
mißt2);ein gewifies Maß ift auch fo groß wie zwei Armlängen und eine Bruftbreite,
doch fchreiben ihm andere Völker auch eine andere Länge zu.Bei den Griechen
nämlich, die es öpfia 35 nennen , ift es 6Luß , bei den Römern nur 5Fuß .Auf die
Deutfchen aber fcheint diefes bei den Bergleuten gebräuchliche Maß,wie man fol¬
gern kann ,von den Griechen übergegangen zu fein;und in der Tat nähertfich der
im Bergbau gebräuchliche Fuß dem griechifchen,denn er ift nur drei Viertel eines
griechifchen Fingers länger ; ebenfo wie bei den Römern wird er in 12 Zoll geteilt.
Aus dem Lachter aber, wenn es vielfach genommen wird, wird 1,2., 3oder mehr
Lehen ; immer aber ift ein Lehen gleich 7 Lachter .

Vit

>

VII

Die Geflalt des Geviertfeldes oder des Lehens.

Meiftens ift das Grubenfeld quadratifch4)oder auch rechteckig ; beim Quadrat
find alle Seiten gleich. Darum ergeben die Zahlen von zwei Seiten miteinander
multipliziert die Summe der fogenannten Quadratlachter .Die Größe des Lehens
z.B. ift auf allen Seiten 7 Lachter . Diefe Zahl mit fich felbft multipliziert ergibt
49 Quadratlachter 5}.

Die Längsfeiten aber eines langen Feldes find einander gleich,ebenfo die Breit¬
feiten; darum , wenn alfo die Maßzahl einer Längsfeite multipliziert wird mit der
Maßzahl der anderen , der Breitfeite, fo ergibt die Multiplikation die Summe der
') d . h . nach jetzigem Sprachgebrauch „ fündig geworden ift“ .

Über Längenmaße f .y . Buch Anm . 5. Danach ift ein Lachter 1,70m .Der alte Freiberger Lachter war 1, 94a m ,
der neue iachfifche ift a ,ooo m . 7 fächfifche Fuß find 1,98a m .

N Die richtige Schreibweife ift Öpyuia ; es ift dies die Länge zwifchen den ausgeftreckten Armen oder die Klafter .
4) d . h . ein Geviertfeld . 5) ein Quadratlachter ift demnach a , 89 qm , ein Quadratlehen 141 ,6 qm .
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Quadratlachter eines Langfeldes . So z. B.hat die Fläche eines doppelten Lehen ,
die Wehr , 14 Lachter in der Länge und 7 Lachter in der Breite ; beide Zahlen mit¬
einander multipliziert ergeben e>8 Quadratlachter 6).

xim

XC VIII

XIIII
Die Geflalt des Langfeldes oder des doppelten Lehen oder Wehr.

Da aber die Grubenfelder im Ausmaß verfchieden find , je nach der Ver-
fchiedenartigkeit der Gänge , fo ift es nötig , daß ich mich über fie und ihreAb -
meflungen ausführlich verbreite .Wenn nämlich ein eigentlicher Gang in Frage
kommt , fo befteht die Fundgrube aus drei Wehren , d. h. fie umfaßt 42.Lachter
in der Länge und 7 Lachter in der Breite .Multipliziert man diefe Maßzahlen mit¬
einander , fo erhält man 2^4 Quadratlachter .Mit diefen Grenzen umfchließt der
Bergmeifter das Recht des Herrn einer „ Fundgrube“ .

XLII

CCXCIIII

XLII

Die Geflalt einer Fundgrube.

Die Fläche einer jeden anderen „ Grube“ befteht aus zwei Wehren , auf wel¬
cher Seite der Fundgrube fie auch liege , oder welche in der Reihenfolge fie auch
fei, ob die erfte nächft der Fundgrube oder diezweite oder die dritte oderirgend -
eine andere in der Reihe . Sie hat alfo 28 Lachter in der Länge und 7 in der Breite ;
multipliziert man die Lachterm aße der Länge mit denen der Breite , fo erhält man

Quadratlachter ,weiche mit diefem Ausmaß die Grube umfchließen .Mit diefen
Grenzen legt der Bergmeifter die Gerechtfame des Befitzers oder der Gewerk -
fchaft jeglicher Grube feft 7).

xx v ui

cxc VI

xxvui
Die Geflalt einer Grube.

6) das find 283 , 2. qm .
7) Mit den Ausdrücken Fundgrube und Grube werden alfo Grubenfelder von ganz beftimmter Größe be¬

zeichnet . Eine Fundgrube umfaßt nach obigen Angaben 849 , 6 qm , eine Grube nur zwei Drittel davon , näm¬
lich 566 ,4 qm .

JIA
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Den Teil eines Ganges , welcher zuerft durch Schürfen aufgefchloflen wird ,
nennen wir Fundgrube 8),weil von ihr alle übrigen Gruben ausgehen ,wie dieNer -
ven vom Kopf , und weil der Bergmeifter von dort feine markfcheiderifche Ver-
meflung beginnt . Aus diefem Grunde weift er der Fundgrube auch ein größeres
Feld zu als den anderen Gruben , damit er dem erften Finderden verdienten Lohn
gewähre und die übrigen Bergleute zum Eifer , neue Gänge zu erschließen ,anfpome .
Da fich aber fehr oft die Grubenfelder bis zu einem Bach , einem Fluß oder Strom
hinziehen , fo wird das letzte Feld , wenn es nicht zur vollen Streckung gebracht
werden kann , „Überfchar“ genannt .Wenn es die Größe einer Wehr erreicht , fo
verleiht der Bergmeifter es demj enigen ,welcher als erfter um dieVerleihungnach -
fucht ; wenn es aber nur die Größe eines Lehens oder ein wenig mehr erreicht , fo
verteilt er es auf die zu beiden Seiten benachbarten Gruben .

Es ift ferner Sitte bei den Bergleuten , daß jenfeits eines Flufles auf dem gegen¬
überliegenden Teile des Ganges der erfte eine neue Fundgrube erhält , welche fie
ein „ Gegentrum " nennen , andere aber erhalten nur ein gewöhnliches Gruben¬
feld .Früher beftand eine jede Fundgrube aus drei Wehren und einem einfachen
Lehen , fo daß fie Lachter in der Länge und y Lachter in der Breite hatte .Wenn
wir diefe beiden Maße miteinander multiplizieren , ergeben fich 34,3 Quadrat¬
lachter , eine Summe , welche die Größe einer alten Fundgrube bezeichnet .

XLIX

cccxLrn

XLIX
Die Geflalt einer alten Fundgrube.

Jedes andere alte Grubenfeld aber hatte die Geftalt eines einfachen Lehens , das
find jey Lachter in der Länge und Breite ; fie war alfo quadratifch .Und auch heute
noch nennen die Bergleute in Erinnerung hieran obige Breite irgendeines Feldes ,
das auf einem Gang verliehen ift , „ Vierung " .

Früher war die übliche Art ,einen Gang zu vermeflen ,die folgende :Sobald ein
Schürfer Erz gefunden hatte , zeigte er dies dem Bergmeifter und dem Zehntner
an , die entweder felbft aus der Stadt in die Berge gingen oder mindeftens zwei
Vertrauens - und glaub würdige Männer fchickten ,um den an Erzen reichen Gang
zu befichtigen .Wenn fie ihn der markfcheiderifchen Vermeflung für wert hielten ,
ging der Bergmeifter an einem feftgefetzten Tage wiederum hinaus und befragte
den erften Finder des Ganges über den Gang und die Grube folgendermaßen :
„Welcher Gang ift dein ,welche Grube ift reich an Erz?" Darauf wies diefer mit dem
Finger auf feine Grube und feinen Gang und zeigte fie ihm .Dann befahl ihm der
Bergmeifter ,an die Welle des Hafpels zu treten ,zwei Finger der rechten Hand auf
feinen Kopf zu legen und mit deutlicher Stimme folgenden Schwur zu leiften :
„ Ich fchwöre bei Gott und allen Heiligen und rufe fie zu Zeugen an , daß diefer
Gang mein ift , und dazu noch , wenn er nicht mein ift , dann ift dies nicht mein

8) Lat . : caput fodinarum — Kopf der Gruben .
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Kopf , und diefe meine Hand foll künftig nicht mehr ihren Dienft tun ." Danach
begann der Bergmeifter mit einer Schnur , von der Mitte der Hafpelwelle ausgehend,
den Gang zu vermeffen ; er gab dem Finder des Ganges zunächft ein halbes Lehen ,
dann drei volle Lehen ; danach eines dem Könige oder Fürlten ,ein zweites deffen
Gemahlin , das dritte dem Marfchall ,das vierte dem Mundfchenk , das fünfte dem
Kämmerer , das fechfte lieh felbft .

In gleicher Weife vollzog er die VermeiTung des Ganges nach der anderen Seite
der Hafpelwelle .So erhielt der erfte Finder des Ganges feine Fundgrube , das find
lieben einfache Lehen .Der König aber oder der Fürft und feine Gemahlin , die
Würdenträger und der Bergmeifter erhielten jeder zwei Lehen oder zwei alte
Maße.Aus diefem Grunde findet man in Freiberg im Meißnifchen Lande fo viele
und miteinander durchfchlägige Gruben ,die infolge des hohen Alters zum großen
Teile zu Bruch gegangen find .Wenn der Bergmeifter fchon vorher auf einer der
beiden Seiten des Schürffchachtes für einen anderen Finder und für die , welche
ich oben genannt habe , die Feldesgrenzen feftgelegt haben sollte , fo daß er hier
Felder nicht mehr zu verleihen vermoc hte, fo gab er fie doppelt aufder anderenSeite .
Wenn er aber auf beiden Seiten des Schürffchachtes fchon vorher die Feldgrenzen
feftgelegt hatte , fo wurde von ihm nur der bergfreie Teil des Ganges vermeflen .
So ereignete es fich zuweilen , daß diejenigen , die wir oben genannt haben , über¬
haupt keine Felder erhielten .

Heute ift die Artund Weife ,Gänge zu vermeflen und zu verleihen ,gegen früher
verändert , obgleich jener alte Brauch noch beachtet wird .Wie ich oben dargelegt
habe , ift die Fundgrube drei Doppelleben oder Wehren groß , jede andere Grube
zwei Doppelleben .Der Bergmeifter verleiht das Recht auf eine jede der Gruben
dem erften Muter .Der König oder der Fürft aber ift damitzufrieden , da jegliches
Erz ihm gewöhnlich mit einem Zehnten abgabepflichtig ift .

Mag ein Grubenfeld alt oder neu verliehen fein , immer fällt die Vierung eines
Ganges mit der Hälfte der Breite ins Liegende , mit der anderen Hälfte ins Han¬
gende ; und wen n der Gang faiger in die Tiefe fällt , fo verläuft auch das ganze Feld
mit feinen Grenzen in gleicher Weife senkrecht in die Tiefe .Wenn aber der Gang
fchräg 50 einfällt , fo find auch die Vierungsgrenzen schräg , und der Eigentümer
behält für immer das Recht an der ganzen Breite des Feldes ,wie weit auch der Gang
fich in dieTiefe erftreckt 10).Weiterhin kann derBergmeifter ,wenn beiihm ein ent¬
sprechender Antrag geftellt wird ,einem einzelnen Befitzer oder einer Gesellschaft
nicht nur das Recht aufeine F undgrube oder auf irgendein anderes Feld verleihen ,
sondern auch auf eine Fundgrube und einNachbarfeld oderauch auf zwei mark -
fcheidende Felder .

Bisher habe ich über die Geftalt und die Ausmaße der Grubenfelder bei einem
in dieTiefe fallenden Gang gesprochen ;jetzt komme ichzumfchwebenden Gang
oder Flöz 11X

Die Grenzen der Felder , die auf solche Flöze verliehen werden , werden nicht
nach einem einzigenVerfahren vermeflen .Bald gibt der Bergmeifter ihnen Größen ,
die den bei den Gängen gleich find , wonach die Fundgrube aus drei , jede andere
Grube aus zwei Doppelleben befteht ,wie ich oben ausführlich dargelegt habe .Indes
mißt er dann die Grubenfelder mit einer Schnur nicht nur von der Stirnseite und

9) In der Bergmannsfprache tonnlägig genannt . IO) Das ift die alte Längenfeld - Gerechtfame .
Vgl. 3.Buch Anm . 1 .
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der Rückfeite des Schürffchachtes her ,wie er es zu tun pflegt ,wenn er dem Eigen¬
tümer eines Ganges die Feldesgrenze beftimmt , fondern auch von den Seiten her .
In der gleichen Weife werden die Grubenfelder feftgelegt ,wenn imTale ein Gieß¬
bach oder eine andere Naturkraft ein Flöz fo freigelegt hat , daß es auf den Ab¬
hängen des Berges oder eines Hügels oder in der Ebene zutage tritt .Anderswo
verdoppelt der Bergmeifter die Breite der Fundgrube ,die dann 14 Lachter beträgt ;
die Breite jeder anderen Grube aber bleibt die einfache , das find 7 Lachter ; die
Länge aber legt er nicht durch Grenzen feft .An manchen Orten befteht die Fund¬
grube jedoch aus drei Doppelleben ,hat aber 14 Lachter in der Breite und 21 in der

XXI
Geflalt einer aus 3 Wehren beflehenden Fundgrube.

In ähnlicher Weife fetzt fich das F eld irgendeiner anderen Grube aus zwei Dop¬
pelleben zufammen , fo daß es^ Lachter in der Breite und ebenfo viele in der Länge
hat . xim

XII II
Die Geflalt eines anderen Grubenfeldes.

Anderswo umfaßt irgendein Grubenfeld , gleichgültig ob zu einer Fundgrube
oder einer anderen Grube gehörig , 42 Lachter in der Breite und ebenfo viele in
der Länge . Wieder anderswo endlich verleiht der Bergmeifter einem Befitzer
oder einer Gewerkfchaft irgendein Stück Land , das durch Bäche , kleine Täler
und Grenzfteine bezeichnet ift .Welcher Geftalt aber das Grubenfeld auch fei,feine
Grenzen verlaufen fenkrecht in die ewige Teufe ; deshalb hat fein Befitzer auch
das Recht auf den T eil aller Flöze , die in diefem Felde liegen , nicht anders als ein
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Befitzer das Recht auf alle T eile der anderen in'die T eufe fallenden Gänge hat , fo-
lange diefe innerhalb der Grenzen feines Feldes verlaufen .Es zeigt fich nämlich ,
daß überall , wo ein in die Tiefe fallender Gang gefunden worden ift , nahe dabei
andere gefunden werden , ebenfo wie überall dort , wo ein Flöz gefunden wurde ,

XLII

n

XLII

darunter mehrere andere vorhanden find . Einen Gangftock endlich teilen die
Bergmeifter in vielfacher Weife in Felder . An manchen Orten nämlich befteht
die Fundgrube aus drei Doppelleben , in derWeife verdoppelt , daß fie 14,Lachter
in der Breite und 2,1Lachter in der Länge hat ; jede andere Grube befteht aus zwei
Doppelleben und hat eine quadratifche Geftalt ,und zwar 14 Lachter in der Breite
und ebenfo viele in der Länge .An anderen Orten befteht die Fundgrube aus drei
einfachen Lehen , ihre Breite ift 7 Lachter ,die Längeai Lachter .BeideZahlen mit¬
einander multipliziert ergeben 147 Quadratlachter .

Jedes andere Grubenfeld befteht aus einem Doppelleben oder Wehr .Anderswo
wird der Fundgrube die Geftalt eines Doppellebens gegeben ,jeder anderen Grube
die eines einfachen Lehens .Und zuletzt endlich wird mancherorts das Recht auf

XLII
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eine ganze Gegend ,die durch kleine Bäche ,Täler und andere Grenzen bezeichnet
ift , einem einzigen Eigentümer oder einer Ge werkfchaft zugeteilt .Auch hier fällt
jedes Grubenfeld , das auf einem Stock oder einem Flöz verliehen ift , fenkrecht in
die ewige Teufe .Damit zwifchen den Befitzern benachbarter Gruben kein Streit
entftehe , wird jedes Grubenfeld durch Grenzzeichen feftgelegt . Diefe Grenz¬
zeichen aber find ehemals bei den Erzbergleuten immer nur Steine gewefen und
daraus ift der Name hergeleitet , denn der Grenzftein wird jetzt auch Markftein
genannt . Heute aber werden zugefpitzte Pfähle aus Eichen - oder Kiefernholz ,
die oben am Kopf durch eiferne Ringe gefchützt find , damit fie nicht verkürzt

X X l

>

werden können , neben die Grenzfteine gefchlagen , um fie befler fichtbar zu
machen . Daß voreinft auf die gleiche Weife die Acker durch Grenzfteine oder
Grenzpfählebezeichnetwordenfind ,dasbezeugennichtnur die Bücher ,die „ Uber
die Grenzen der Äcker“ I2) gefchrieben worden find , fondern auch Stellen bei
Dichtern . Und fo , wie die Grubenfelder der Gänge , die erfchürft werden , ver-
fchieden find , fo auch die Ackerfelder .

Von Stollen gibt es zweierlei Arten ; die einen ohne Befitzrecht , die anderen mit
einem gewiften Befitzrecht 1ü .Wenn nämlich der Bergmann an irgendeiner Stelle
den Gang wegen allzu großerWafterzuflüfle nicht auffchließen kann , fo beginnt
er abwärts am Hange und treibt bis zu der Stelle , wo der Gang zu suchen ift , eine
Röfche ,die zum größten T eil offen und 3Fuß tief ift .Durch diefe fließt das Waffer
ab , legt das Ort trocken und macht es zum Abbau geeignet .Wenn es aber durch
diefe Röfche nicht genügend trockengelegt wird , oder wenn der Schacht , den er
abzuteufen begonnen hat ,durch die zufitzenden Waffer gefährdet ift ,fo geht erzürn
Bergmeifter und bittet ihn ,daß er ihm das Stollenrecht verleihe .N achdem er diefes
erhalten hat , treibt er einen Stollen , durch delfen Wafferfaige das ganze Waffer ab¬
geleitet wird , fo daß das Ort oder der Schacht für den Abbau geeignet wird .Weil
es aber von der Erdoberfläche bis zur Sohle diefer Art von Stollen kein ey Lachter
find , fo hat er kein anderes Recht als diefes eine , daß ihm die Grubenbefitzer , in
deren Feldern der Stölln er Gold oder Silber erfchloffen hat , die Summe erftatten ,
die er aufgewendet hat , um den Stollen durch diefe Felder zu treiben . Innerhalb
von 3^ Lachtern über dem Stollenmundloch und unter dem Stollen ift es nie¬
mandem erlaubt , einen anderen Stollen anzulegen , und zwar aus dem Grunde
nicht , weil ein Stollen diefer Art in einen Stollen anderer Art mit unverletzlichem
Befitzrecht umgewandelt zu werden pflegt ,und zwar schon dann ,wenn er bis auf
eine Tiefe von y oder 10 Lachter ,je nachdem die alte Rechtsgewohnheit des Ortes
ihre Geltung behalten hat , die Grubenbaue entwäffert . Und fo hat die andere Art

12)Lat . „ De limitibus agrorum“ . Von wem diefe Bücher verfaßt wurden , wird nicht angegeben .
'D Die erften find die Freiitollen, die zweiten die Erbftollen.

CXLVII

XXI
Die GeflalteinerFundgru .be aus 3 Lehen.
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des Stollens zunächft folgendes Recht :Alles ,was der Grubenbefitzer oder die Ge-
werkfchaft an metallhaltigen Erzen in den Grubenfeldern , durch welche der
Stollen getrieben ift , findet ,gehört in einerHöhe von i 1̂ Lachter ganz dem Stöll -
ner . In früheren oder auch in den letzten Jahrhunderten war der Eigentümer des
Stollens im Befitze aller Erze , die der Häuer , auf der Sohle des Stollens flehend ,
mit einer Schaufel berühren konnte ,deren Stiel nicht länger fein durfte ,als üblich
und gebräuchlich war .Heute aber wird demErbftöllnereinebeftimmteHöheund
Breite zugewiefen , damit die Grubenbefitzer keinen Schaden leiden , wenn der
Schaufelftiel länger fein follte als üblich .Weiterhin ift jede an Erzen reiche Grube ,
die einStollen entwäffert und mit Wettern verforgt ,demStöllner mit einemNeun -
tel der gewonnenen Erze abgabepflichtig .Wenn aber mehrere Stollen diefer Art
in ein an Metallen reiches Grubenfeld getrieben werden und alle diefes Feld ent -
wäfTern und bewettern , fo wird jedem der Stöllner der Neunte von dem Erz ge¬
geben ,was über derSohle eines jeden Stollens gewonnen wird ;was unter der Sohle
eines jedenStollens gewonnen wird ,gehörtimmerdemBefitzerdesnächfttieferen
Stollens .Wenn aber der tiefere Stollen den Schacht der Grube noch nicht fiimpft
und ihr noch keine Wetter zuführt , fo gibt man diefem Stollenbefitzer von dem
Erz ,das unter derSohle des darüberliegendenStollens gewonnenwird ,den neunten
Teil .Und es nimmt kein Stollen einem anderen das Recht auf den Neunten , mit
Ausnahme eines unteren , wenn feine Sohle unter derSohle eines darüber befind¬
lichen 7 oder 10 Lachter liegt ,je nachdem es derRönig oder der Landesherr durch
Gefetz beftimmt hat .Dann muß derGrubenbefitzer den viertenTeil der gefamten
Koften zahlen , die der Stollenbefitzer für die Grube , durch die er den Stollen ge¬
trieben , aufgewandt hat ; tut er das nicht , fo hat er nicht das Recht , den Stollen zu
benutzen .Und fchließlich , welche Gänge der Gewerke auch angetroffen hat , auf
deffen Koften ein Stollen , an dem niemandem vorher das Erbrecht verliehen
worden ift , getrieben wird , fo verleiht ihm der Bergmeifter auf fein Anfuchen
entweder eine Fundgrube oder in gleicherweise eine Fundgrube und eine benach¬
barte Grube .

Alter Brauch ift das Recht ,einen Stollen zu treiben ,wohin man will und fo lang
man will.Später und heute aber verleiht man dem , der zuerft den Stollen in An¬
griff nimmt und darum nachfucht , nicht nur das Stollenrecht , fondern auch eine
Fundgrube und bisweilen auch noch das benachbarte Grubenfeld .Einftmals aber
befaß der Stollenherr den Grund und Boden , foweit ein von der Armbruft abge -
fchoffener Pfeil reichte ;auch war es ihm erlaubt ,dort fein Vieh zu weiden .Ferner
geftatrete ein alter Brauch , wenn die Schächte zahlreicher Gruben irgendeines
Ganges wegen der ftark zufitzenden Waffermaffen nicht weiter geteuft werden
konnten , daß der Bergmeifter dem , der den Stollen treiben wollte , das Recht
auf ein großes Feld verlieh .Wenn er aber den Stollen bis zu den alten Schächten
getrieben und Erz gefunden hatte ,ging er wiederum zum Bergmeifter und bat ihn ,
daß er die Grenzen des Grubenfeldes genau umfchreibe und fein Recht darauf
feftlege .Darauf begab fich diefer mit mehreren Bürgern der Stadt ,an deren Stelle
jetzt die Geschworenen getreten find , hinauf ins Gebirge und bezeichnete durch
Grenzfteine die Grenzen des großen Feldes , das aus fiebenWehren beftand , d.h.
98 Lachter in der Länge und 7 in der Breite hatte . Beide Zahlen miteinander
multipliziert ergeben 686Quadratlachter .
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Jedes dieser beiden alten Gewohnheitsrechte aber ift verändert worden ; wir
haben heute ein anderes , neues Recht .

Nachdem ich über die Stollen gesprochen habe , will ich jetzt über Erbteilung
von Gruben - und Stollenrechten berichten .Einem Gewerken ift es erlaubt , ein ,
zwei, drei oder mehr ganze Grubenfelder zu befitzen und auszubeuten , in gleicher
Weife einen oder auch mehrere volle Stollen zu treiben , nur hat er die Berggesetze
zu beachten und den Anordnungen der Bergmeifter zu entsprechen . Da er allein
die Koften für die Gruben trägt ,so hat er auch ,wenn fie reich an Erzen find , allein

XCVIII

DCLXXXVl

XCVIIL
Großes Grubenfeld.

die Ausbeute aus ihnen .Wenn aber oft große Koften für ein Bergwerk aufzu¬
bringen find , fo zieht der Gewerke , dem der Bergmeifter zuerft allein das Abbau¬
recht verliehen hatte , mehrere andere Gewerke , die mit ihm eine Gewerkschaft
bilden , heran ; diese bringen dann , jeder nach feinem Anteil , die Koften auf und
teilen die Ausbeute oder die Zubuße für die Grube .Wenn also auch die Gruben¬
felder und die Stollen unteilbar bleiben , fo wird doch wegen der Laften und der
Ausbeute eine jede Grube oder ein Stollen gleichsam als Ganzes in Anteile I4)ge¬
teilt . Eine solche Teilung ift in vielfacher Weife möglich .Eine Grube und auch
das , was entsprechend unter einem Stollen zu verftehen ift , wird nämlich in zwei
Hälften geteilt ,geradeso wie ein ganzes As 15}in zwei halbe .Auf diefe Weife tragen
zwei Gewerke die gleichen Koften und haben die gleiche Ausbeute ,denn jeder von
ihnen befitzt die Hälfte .Oder man teilt fie in vier Teile , fo daß vier Personen Ge¬
werke fein können und ein jeder ein Viertel befitzt . Es können aber auch zwei
Gewerke Befitzer in der Weife fein ,daß einer drei Viertel ,der zweite nur ein Viertel
erhält , oder auch drei Personen , fo daß der erfte zwei Viertel befitzt , der zweite
und in gleicher Weife der dritte nur eins. Oder fie wird in acht Teile geteilt , wo¬
durch acht Personen Gewerke fein können und ein jeder Gewerke Befitzer von
ein und einem halben Zwölftel ift , oder weiter können zwei Gewerke fein , von
denen einer fünf Sechftel l6) und ein halbes Zwölftel , der andere einundeinhalb
Zwölftel erhält ,oderauch drei Gewerke ,von denen dereinedreiViertel ,der zweite
und ebenso der dritte je einundeinhalb Zwölftel befitzt , oder fo , daß einer fieben -
undeinhalb Zwölftel , der zweite ein Viertel , der dritte einundeinhalb Zwölftel er¬
hält ,oder fo,daß der erfte die Hälfte ,der zweite ein Drittel und ein halbes Zwölftel ,

d.h. in Kuxe.

15) As bei den Römern die Einheit im Gewichts- und Münzwefen ; als Gewicht, auch Pfund genannt, wurde
das As in Zwölftel geteilt. I As = ia Unzen, ^ As Unze lat. semuncia, U As = V Unze lat. sicilicus,
^ As = ~ Unze lat. sextula, -E As = i -EUnze lat. sesquiuncia (sescuncia), As = U Unze lat. scripulum;
vgl. 7 . Buch Anm . ja und J7 .

16) Es muß fünf Sechltel heißen, ftatt ein Sechftel, wie Agricola irrtümlicherweifefchreibt.



der dritte einundeinhalb Zwölftel hat , oder fo , daß der erfte die Hälfte , der zweite

und dritte je ein Viertel , oder fo , daß der erfte und zweite je ein Drittel und ein
halbes Zwölftel , der dritte ein Viertel befitzt . In entfprechender Weife find auch

die anderen folgenden Teilungsverhältnilfe zu beftimmen . Es entflieht nämlich

aus der Vielfältigkeit der Beteiligung , je nachdem , ob viel oder wenig T eile vor¬

handen find , immer eine verfchieden große Zahl von Gewerken . Eine Grube wird

entweder in 16 feile geteilt , deren jeder Teil — und ^ beträgt , oder in ^ Teile ,

von denen ein jederf eil ^ und ^ und noch dazu ^ 5, oder in 6 ^ .1 eile , deren jeder ^

und5 ^ , oder endlich in 128Teile , deren jeder ~ und dazu ^ hat 17). Deshalb bleibt
eine Eifenerzgrube entweder ungeteilt , oder fie wird in zwei oder in vier oder fehr

feiten in mehr Teile geteilt , was von der Güte der Gänge abhängt . Eine Blei - ,Wis¬

mut - oder Zinngrube , ebenfo eineKupfer - und auch eine Queckfilbergrube wird
dagegen in 8 Anteile geteilt , oder in 16 , auch in 32 , feiten in 64 Teile . Uber diefe
Zahl ift ehemals in Freiberg im Meißnifchen die Teilung der Silbergruben nicht

hinausgegangen . Aber nach der Erinnerung unferer Väter haben zuerft die Berg¬

leute in Schneeberg eine Silbergrube , fowie auch einen Stollen in 128Teile geteilt ;

davon gehörten i2 ^ den Gewerken der Grube oder des Stollens , einTeildem Staate

und einer der Kirche . In Joachimsthal gehörten nur 122 Teile den Gewerken der

Grube oder des Stollens , vier den Grundeigentümern , je einer dem Staate und der
Kirche . Jüngft hat man an einigen Orten zu diefen 128 Teilen noch einen Anteil

für die ärmften Leute hinzugefügt , der ^ ausmacht . Nur die Gewerken zahlen
Zubuße .DerGrundherraberzahltefürfeineviergenanntenAnteilekeineZubuße ,

fondern lieferte den Bergherren aus feinen Wäldern unentgeltlich die nötige Menge
Holz für den Grubenausbau , für die Mafchinen , die Gebäude und die Schmelz¬

hütten . Auch die , welche den Staat , die Kirche und die armen Leute vertreten ,
zahlen keine Zubuße , fondern erbauen und erhalten öffentliche Gebäude und

Gotteshäufer und unterftützen die Armen aus der Ausbeute , die fie aus den Gruben

ziehen . In unferer Zeit fängt man damit an , den 128 . Teil in zwei , in vier oder in
acht Teile zu teilen oder auch in drei , fechs , zwölf und in andere kleinere Teile .

Dies tritt für die Anteile gewöhnlich dann ein , wenn zwei Gruben zu einer zu -

fammengelegtwerden ; dann wirdnämlich der , der vorher Befitzereines Halbteils
war , Befitzer eines vierten Teiles , der eines Viertels zu dem eines Achtels , der

eines Drittels zu dem eines Sechftels , der eines Sechftels zu dem eines Zwölftels .

Weil nun unfere Landsleute eine Grube ein symposium nennen , das ift eine

Zeche , fo haben wir uns gewöhnt , das Geld , welches die Gewerken zahlen , symbolum ,

das ift Zubuße , zu heißen l8). Denn fo wie die , die zu einem symposium oder Gaft -

mahl gehen , Geldbeiträge oder Symbola zahlen , gerade fo pflegen die , welche fich

vom Bergbau große und reiche Gewinne verfprechen , für ihn Gelder aufzubringen .

Und in der Tat fchreiben die Bergverwalter jährlich meiftens viermal für die Ge¬

werken eineZubuße aus , fooftfieRechenfchaft über die Einnahmen undAusgaben

ablegen . In Freiberg im Meißnifchen war es ein alter Brauch , daß die genannten

Bergverwalter wöchentlich von den Gewerken die Zubuße einzogen oder , an fie

Die Anteile werden in Zwölfteln und Unterteilen davon ausgedrückt , wie z. B . ^ ^ + ~ -
~ -5 _ n a er 2 JL . 4 _ A _ -l . _U VA ! / §. JL i _1 _ _i _

288’ 32 288 ' 288 288 288 32 ’ 12 72 Syö ’ 72 ' 576 Il 52 ii 52 128 '

l8) Ein Wortfpiel : symposium = Trinkgelage oder Zeche , symbola = Geldanteil an dem Trinkgelage =
Zubuße .



7° VIERTES BUCH

die Ausbeute verteilten .Diefer Brauch aber änderte fich fpäter ,feit ungefähr 15J ahren
fo ,daßbeidesjährhchnurviermalgefchieht I9).Große oder kleineZubußen werden
eingezogen nach der Zahl der Hauer , die die Grube oder der Stollen beschäftigt .
Dann auch ,wer viele Kuxe hat ,zahlt viel Zubuße .Da die Gewerken meiftens vier¬
mal im Jahre Zubuße zahlen , fo wird auch viermal im Jahre die Ausbeute verteilt ,
mag fie groß oder klein fein ,je nachdem ,ob mehr oder weniger Gold - oder Silber¬
oder andere Erze gewonnen worden waren .Sicherlich haben die Bergleute auf
der St.Georggrube in Schneeberg in einem Vierteljahr fo viel Silber gegraben ,
daß fiir jeden 1-2.8.Teil oder Kux Silberkuchen als Ausbeute verteilt wurden , die
1100 rheinische Goldgulden galten ; aus einer Grube bei Annaberg ^ ieHimmlifch -
heer genannt wird , wurden 800 Taler , aus einer Grube bei Joachimsthal , „Stern“
genannt , 300, aus der Fundgrube St.Lorenz bei Aberthair ^ oTaler 10) in einem
Quartal Ausbeute gegeben .Je mehr Anteile ein Gewerkebefaß ,um fo mehr bezog
er auch Ausbeute .

Nun will ich auseinanderfetzen , wie die Gewerken das Grubenrecht oder das
Stollenrecht oder das Anrecht auf Kuxe verlieren oderauch fich erhalten können .
Wenn früher jemand den Gewerken durch Zeugen nachweifen konnte , daß fie
in drei aufeinanderfolgenden Schichten keine Häuer angelegt hatten , fo nahm
ihnen der Bergmeifter das Gruben recht und verlieh diefes Recht dem Ankläger ,
wenn er darum nachfuchte .Wenngleich die Bergleute auch heute noch denselben
Brauch pflegen , fo verlieren die alten Gewerken , die ihre Zubußen gezahlt haben ,
ihr Teilhaberrecht doch nicht ,wenn fie in einer VerfammlungEinfpruch erheben .
Wenn fernereinfldienichtgefümpftenWäfferauseinemhöher liegenden Schacht
einer Grube durch einen Gang oder eine Kluft in einen tiefer liegenden Schacht
einer anderen Grube fich ergoflen und der Grubenarbeit hinderlich waren , dann
gingen die Gewerken der Grube , die den Schaden erlitt , zum Bergmeifter und
beklagten fich über den Schaden .Dieser schickte dann zwei Berggefchworene zu
den Schächten . Wenn diefe fanden , daß fich die Sache fo verhielt , dann wurde
das Grubenrecht der schädigenden Grube dem Befitzer der geschädigten Grube
verliehen . Dieser Brauch ift an manchen Orten abgeändert worden . Nachdem
nämlich der Bergmeifter über die beiden Schächte fich genau unterrichtet hat ,
beftimmt er , daß die Gewerken der Grube , die den Schaden verursacht hat , den
Gewerken der geschädigten Gruben anteilsmäßig den Schaden ersetzen ; tun fie
das nicht , dann nimmt er ihnen das Grubenrecht .Andererseits wiederum behal¬
ten die Gewerken das Grubenrecht , wenn fie Hauer zur Arbeit schicken und die
Schächte sümpfen laßen . Auch behielten die Gewerken einft das Stollenrecht ,
wenn fie erftens auf der Sohle des Stollens Wafferfaigen an legten und die mit
Schlamm und Sand angefüllten Stollen säuberten , fo daß dieWäfTer ohne Hinder¬
nis abfließen konnten , und die Gerinne wieder inftand fetzten , die den Schaden
verursacht hatten ; zweitens , wenn fie Schächte oder Strecken anlegten , die den
Bergleuten frische Wetter zuführten oder die zu Bruch gegangenen wiederher -
ftellten ; endlich auch dann , wenn drei Hauer einen Stollen trieben .Andererseits
verloren die Gewerken , die nicht dafür sorgten , daß diefe drei Dinge ausgeführt
wurden , das Stollenrecht , vor allen Dingen aber auch dann , wenn während acht

z9) Richtig wohl „viermal“ ; irrtümlicherweifefteht im lateinifchen Text „ter ftatt quater“ .
*°) Über die hier genanntenMünzen : aureus nummus rhenanus und nummus uncialis vgl.Buch7 Anm . JJ-
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T agen kein Hauer daran arbekete .Wenn daher jemand den Stollenbefitzern durch
Zeugen nachweifen konnte , daß ße es in diefer Richtung hatten fehlen laßen ,
fo brachten fie die Angelegenheit vor den Bergmeifter ; diefer begab fich aus der
Stadt zu dem Stollen , beßchtigte die Waflerfaigen und die Bewetterungsanlagen
und alles fonftige ,und wenn er ßch überzeugt hatte , daß fich die Sache fo verhielt ,
fragte er, nachdem er das Zeugnis des Anklägers durch einen Eid erhärtet hatte ,
alfo :Wem gehörtjetzt der Stollen ?DerZeuge antwortete :Dem König oder dem
Landesherrn .Darauf hin gab derBergmeifter das Stollenrecht dem erften Antrag -
fieller . Durch ein folch hartes Verfahren verloren die Gewerken einft das Stollen¬
recht . Diefes Verfahren iß jetzt nicht wenig milder , weil die Gewerken heute
nicht fofort das Stollenrecht verlieren . Wenn fie die Stollen nicht gereinigt oder
die Schächte oder die Wetterftrecken , die den Schaden verurfachten , nicht wieder
inftand gefetzt haben , fo befiehlt der Bergmeifter dem Bergverwalter , dies zu tun .
Wird der Anordnung nicht Eolge geleiftet , fo beftraft ihn das Bergamt .Es ift auch
genügend , wenn nur ein Hauer den Stollen treibt .Wenn fpäter derStöllner die
Stelle, wo eine Markfcheiderftufe in feftes Geftein gehauen ift , als Ende feines
Stollens feftlegt und ihn nicht weitertreibt , fo kann er bis dahin das Stollenrecht
behalten , nur müflen die Waflerfaigen fauber gehalten und die Wetterftrecken
imftande gehalten werden . Es ift dann anderen Gewerken erlaubt , den Stollen ,
von der feftgelegten Grenze an beginnend , weiterzutreiben , wenn er den alten
Stollenherren alle dreiMonatefo vielGeldzahlt ,wiederBergmeifterbeftimmthat .

Uber die Bergwerks - und Stollenanteile ift noch folgendes zu fagen : Wenn
einer von diefen Kuxen einft verfchenkt wurde und einmal Zubuße gezahlt wor¬
den war , fo war der Schenker verpflichtet , fein Verfprechen zu halten , ein Brauch ,
der heute Gefetzeskraft erlangt hat . Wenn dagegen der Schenker beftritt , daß
Zubuße gezahlt worden fei, der Befchenkte aber behauptete , daß er die Zubuße ,
den Kuxen entfprechend , den übrigen Gewerken gezahlt habe , wie er durch Zeu¬
gen beweifen könne , fo galt , wenn die Angelegenheit vor das Gericht gebracht
Wurde, das Zeugnis des Gewerken mehr als der Eid des Schenkers .Heute beweift
der Befchenkte durch eine Urkunde , die der Grubenvorftand oder der Stollen¬
herr einem jeden auszuftellen pflegt , daß er die Zubuße für die erhaltenen Kuxe
gezahlt habe .Wenn er aber keine Zubuße gezahlt hatte , fo war der Schenker nicht
verpflichtet , fein Verfprechen zu halten . Früher zahlten die Gewerken , wie ich
oben berichtethabe ,alle Wochen ihre Zubuße , heute wird fie imm er vierteljährlich
gezahlt . Hat heute jemand nicht binnen Monatsfrift von dem Schenker die ge-
fchenktenStückeangefordert ,foverlierterdasRecht ,fiezufordern .Wennaberder
Bergfehreiber bereits die gefchenkten oder gekauften Anteile im Gewerkenbuch
übertragen hatte ,fo verlor keiner der Gewerken fein Anteilrecht ,auch wen n er die
Zubuße nicht gezahlt hatte ,wenn der Bergverwalter oder der Stollenherr es unter¬
laßen hatte , fie von dem Gewerken oder feinem Stellvertreter zu erheben . Hatte
aber der Gewerke oder fein Stellvertreter dem Bergverwalter die von ihm ein-
geforderteZubuße nicht gezahlt ,fo brachte diefer die Angelegenh eit vor denBerg -
meifter , der dem Gewerken oder feinem Stellvertreter befahl , das Geld zu erlegen .
Hatte diefer auch dann nicht innerhalb von drei Wochen gezahlt , fo gab der Berg¬
meifter das Anteilrecht dem erften , der darum nachfuchte , ein Brauch , der heute
noch unverändert befteht . Ebenfo werden , wenn die Gewerken die Zubuße , wel-
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che der Bergverwalter oder der Stollenbefitzer ausfchreibt , nicht innerhalb eines
Monats zahlen , ihre Namen an einem beftimmten Tage mit lauter Stimme aus¬
gerufen und aus der Lifte der Gewerken geftrichen , und zwar in Gegenwart des
Bergmeifters , der Geschworenen , des Bergfehreibers und des Gegenfehreibers .
Letztere nehmen fie in die Lifte für die verfallenen Kuxe auf . Zahlen fie aber
innerhalb von drei oder höchftens vier Tagen dem Grubenverwalter oder dem
Stollenbefitzer die Zubuße und dem Gegenfehreiber die Summe ,die gebräuchlich
ift , fo ftreicht diefer ihre Anteile aus der Lifte der verfallenen Kuxe ; nach diefer
Frift werden fie dann in ihre früheren Rechte wieder eingefetzt ,wenn alle übrigen
Gewerken zuftimmen .In diefer Hinficht weicht der gegenwärtig übliche Brauch
von dem alten ab. Ift heute eine geringe Mehrheit der Gewerken , d.h. ein wenig
mehr als die Hälfte der Gewerken , damit einverftanden , daß die Geftrichenen
wieder zugelaflen werden , fo bleibt den übrigen Gewerken nichts anderes übrig ,
als zuzuftimmen , fie mögen wollen oder nicht . Früher aber wurden die Aus -
gefchiedenen nicht wieder in ihre alten Rechte eingefetzt ,wenn dieAngelegenheit
nicht durch die Zuftimmung von hundert Gewerken gebilligt worden war .

Das Verfahren , wegen der Kuxe Prozefte zu führen , war früher das folgende .
Wer einen anderen vor Gericht lud und mit ihm einen Prozeß wegen der Kuxe
führte , der klagte den Befitzer bei dem Bergmeifter in feinerWohnung oder in
feinem Amtszimmer oder auf der Grube felbft an , und zwar je einmal an drei auf¬
einanderfolgenden Tagen , wenn die Kuxe zu einem alten Grubenfeld , dreimal
innerhalb eines Zeitraumes von achtTagen ,wenn die Anteile zu einer Fundgrube
gehörten .Hatte er ihn an diefenOrten nichtangetrofFen ,fowaresgültigundrechts -
kräftig ,den Befitzer der Kuxe vor der F amilie des Bergmeifters anzuklagen .Wenn
er aber zum dritten Male die Anklage vorbrachte , dann nahm er einen Notar mit
fich , den der Bergmeifter fragte :Habe ich nicht eine Bezahlung verdient ?Jener
antwortete : Du haft fie verdient . Darauf gab der Bergmeifter dem Kläger das
Kuxenrecht , und diefer zahlte dem Bergmeifter die übliche Gebühr .Wohnte der ,
dem der Bergmeifter die Kuxe genommen hatte , in der Stadt , fo fchickte diefer
nach vollzogenerVerhandlung einen Gewerken der Grube oder der Fundgrube
zu ihm , der ihm das Ergebnis mitteilen follte ; wohnte er aber außerhalb , dann
wurde das Urteil an Amtsftelle oder auf der Grube mit lauter Stimme im Beifein
vieler Bergleute ,die zuhörten ,öffentlich bekanntgemacht .Heute wird dem wegen
Schulden oder der vergebenen An teile Verklagten eine F rift gefetzt ,die ihm ,wenn
er am Orte wohnt ,durch einen Boten bekanntgegeben wird ;wohnt er außerhalb ,
dann wird ihm brieflich Nachricht gegeben .Vor Ablauf von anderthalb Monaten
wird ihm aber das Befitzrecht nicht genommen . Soviel über diefen Gegenftand .

Bevor ich aber zu den Büchern komme , die man über die Arbeiten zu führen
gewohnt ift , will ich von dem Amte des Berghauptmanns , des Bergmeifters , der
Gefchworenen , des Bergfehreibers , des Gegenfehreibers , des Gruben - oder des
Stollen Verwalters, des Gruben - oder des Stollenfteigers und der Hauer fprechen .
Dem Berghauptmann , den der König oder der Landesfürft zu feinem Stellver¬
treter ernannt hat ,dienen und gehorchen alle Perfonen jeglichen Gefchlechtsund
Alters und jeglicher Stellung .Er leitet und entfeheidet alles dank feiner Klugheit ,
ordnet das an ,was nützlich ift und zum Gedeihen des Bergbaues beiträgt und ver-
hindertdasGegenteil .ErverhängtGeldbußenundbeftraftdieSchuldigen .Streitig -
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keiten , die der Bergmeifter nicht hat erledigen können , fchlichtet er ; kann auch
er felb ft fte nicht schlichten , fo geftattet er den Gewerken , die wegen irgendeiner
SacheStreit haben , fich vor Gericht zu vergleichen .Er erläßt auch Verordnungen ,
verleiht Ämter , entzieht fte, fetzt die Entlohnung feft für diejenigen , welche ein
Amt verwalten oder einen Dienft verrichten .Er ift perfönlich anwesend , wenn
dieGrubenverwalterüberdieEinnahmenundAusgabenvierteljährlichRechnung
legen ; in allen Dingen vertritt er die Perfon des Königs oder des Landesherren
und trägt deflen Würde .So haben z.B.die Athener jenen berühmten Geschichts¬
schreiber Thucydides zum obersten Bergherren über die Erzgruben von Thafos
gemacht .

Nächft dem Berghauptmann hat der Bergmeifter die höchfte Gewalt ,denn er
hat die Gerichtsbarkeit über alle Bergleute mit wenigen Ausnahmen , nämlich den
Zehntner ,den Rechnungsführer , den Silberbrenner , den Münzmeifter sowie die
Münzer felbft .Daher legt er betrügerische , nachlässige und aufsässige Leute ent¬
weder ins Gefängnis oder nimmt ihnen das Amt , welches fte versahen , oder legt
ihnen Geldbußen auf .Von diesen Geldstrafen wird ein Teil als Belohnung denje¬
nigen gegeben , die die Aufsicht führen . Wenn die Grubenbesitzer wegen der
Grenzen in Streit geraten , so trifft er als Schiedsrichter die Entscheidung .Kann er
allein den Streit nicht schlichten , so spricht er zusammen mit den Geschworenen
Recht ; es ift aber geftattet , bei dem Berghauptmann noch dagegen Einspruch zu
erheben .Seine Verordnungen schreibt er in einBuchund macht sie öffentlich durch
Anschlag bekannt .Weiterhin ift es fein Amt , denen , die darum nachsuchen , das
Bergbaurecht zu verleihen und dieses Recht zu bestätigen , die Grubenfelder zu
vermessen und ihre Grenzen feftzulegen und Fürsorge zu treffen , daß keine un¬
nötigen Strecken getrieben werden .Einige dieser Amtspflichten erledigt er aber
nur an bestimmten Tagen . So bestätigt er am Mittwoch in Anwesenheit der Ge¬
schworenen das verlieheneBergbaurecht ,fchlichtetGrenzftreitigkeitenundfpricht
Recht . Am Montag , Dienstag , Donnerstag und Freitag reitet er hinaus zu den
Gruben ,fährt auf einigen an und gibt an ,was zu tun fei, oder nimmt die Grenzen ,
die umstritten find , in Augenschein .Am Samstag erstatten ihm alle Grubenver¬
walter und Steiger Bericht über die Koften ,die fte in der vergangenen Woche für
die Gruben aufgewendet haben ; diele trägt der Bergfehreiber in das Ausgaben¬
buch ein. Ehemals gab es in einem Königreiche nur einen Bergmeifter , der alle
Richter zu wählen pflegte und Einfluß und Gewalt über fte hatte .Es hatte nämlich
jede Grube ihren Richter ,wie heute an feiner Stelle ,nur mit verändertem Namen ,
einen Bergmeifter .Vor jenen alten Bergmeifter , der in Freiberg im Meißnischen
Wohnte, wurden alle Streitigkeiten gebracht , und daher rührt es, daß bis auf den
heutigen Tag die Macht , Recht zu sprechen , bei den Freibergern liegt , wenn die
Grubenbesitzer ,die untereinander streiten , fich um Entscheidung an fte gewandt
haben . Der alte Bergmeifter konnte auch alles nachprüfen , was ihm vorgetragen
wurde und fich auf irgendeinerGrube zugetragen hatte ;derRichter und in gleicher
Weife heute ein jeder Bergmeifter nur alles das,was fich auf feiner eigenen Grube
ereignet hatte . Jeder Bergmeifter hat auch einen Schreiber , der dem , der um das
Bergbaurecht nachfucht , eine Bescheinigung ausftellt , die Tag und Stunde der
Rechtserteilung ,denNamen des Antragstellers und den Ort der Grube kundgibt .
Außerdem fchlägteran den Zecheneingängen vierteljährlich Zettel an ,in welchen
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angegeben ift , wieviel Zubuße dem Bergverwalter zu zahlen ift . Da er diele An -
fchläge gemeinfchaftlich mit dem Bergfehreiber verfaßt , fo erhalten lie auch ge-
meinfamdieGebühren ,diedieBergverwalterdereinzelnenGrubendafürbezahlen .

Jetzt komme ich zu den Gefchworenen , das lindMänner ,die im Bergbau wohl
erfahren lind und einen guten Ruf haben ; ihre Zahl richtet lieh nach der größeren
oder geringeren Zahl der Bergwerke .Wenn z.B.zehn Gruben vorhanden lind , fo
werden fünf Paar Gefchworene ein Zehnmännerkollegium bilden . Es wird in
ebenfoviel Abteilungen eingeteilt , wie die Zahl der Gruben beträgt .Jedes Paar
pflegt an den Tagen , an welchen die Bergleute arbeiten , die Gruben zu befuchen ,
die feiner Auflicht unterftellt lind .Auf diele Weife wird meiftens erreicht , daß in
einem Zeitraum von 14Tagen alle Gruben einmal befucht werden .Einige Gruben
aber werden genau belichtigt und geprüft , und lie erwägen und beratfchlagen mit
dem Steiger einer jeden Grube über die Abbaue , die Mafchinen ,den Ausbau und
über alles andere .Auch fetzen lie manchmal mit dem Steiger für die Hauer das
Gedinge für den Lachter des abzubauenden Ganges feit und beftimmen einen
hohen oder niedrigen Lohn , je nachdem das Nebengeftein hart oder weich ift ,
oderebenfo für einen Gang .Wenn aber denen ,diedie Arbeit übernommenhaben ,
ein unvorhergefehenes und unvermutet hartes Geftein entgegentritt ,und lie des¬
wegen die Arbeit fchwerer und langfamer erledigen können , fo zahlen lie ihnen
einen höheren Lohn als feftgefetztwar ; ift es infolge Waflerführung weicher ,und
können lie die übernommene Arbeit leichter und fchneller erledigen , fo kürzen
lie den Lohn . Wenn die Gefchworenen weiter durch augenfcheinliche Beweife
irgendeinen Steiger oder einen Hauer der Nachläfligkeit oder des Betruges über¬
führen , fo erinnern lie diefezunächftan ihre Pflichten und an die übernommenen
Arbeiten , oder tadeln lie . Wenn lie darnach nicht fleißiger und belfer geworden
lind , fo bringen die Gefchworenen die Angelegenheit vor den Bergmeifter , der
ihnen kraft feines Amtes ihre Stellung und ihre Arbeit nimmt oder lie ins Gefäng¬
nis wirft ,wenn lie eine ftrafbare Handlung begangen haben .Endlich beftätigt der
Bergmeifter , wenn die Gefchworenen , die ihm als Ratgeber und Gehilfen bei¬
gegeben lind , abwefend lind , kein Grubenrecht , noch mißt er Grubenfelder aus
oder fetzt ihre Grenzen feft , noch entfeheidet er über Grenzftreitigkeiten , noch
fpricht er Recht , noch nimmt er irgendeinen Bericht über Einnahmen und Aus¬
gaben entgegen .

Der Bergfehreiber trägt die einzelnen Gruben in Bücher ein , in das eine die
neuen , in ein anderes die alten wieder aufgenommenen .Dies gefchieht auf folgende
Weife .Zunächft verzeichnet er den Namen deflen , der um ein Grubenrecht nach -
fucht , dann den Tag und die Stunde des Antrages , dann den Gang und die Lage
des Ortes , weiter , unter welcher Bedingung das Recht verliehen ift und endlich ,
an welchem Tage es der Bergmeifter beftätigt hat . Auch wird dem , dem das
Grubenrecht beftätigt worden ift , ein Schein ausgeftellt , welcher alle diele An¬
gaben enthält .Darauf trägt er die Gewerken jeder Grube , deren Recht beftätigt
worden ift , in ein zweites Buch ein.Ebenfo in ein anderes die Unterbrechung der
Schichten ,die vom Bergmeifterjemandem aus irgendeinem Grunde zugeftanden
worden ift , in ein anderes die Gelder , die eine Grube einer anderen zur Hebung
der Wälfer oder zum Bau von Mafchinen gezahlt hat , in ein weiteres alle die An¬
ordnungen , die der Bergmeifter und die Gefchworenen getroffen haben und die
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Streitigkeiten , die von ihnen als ehrliche Schiedsrichter gefchlichtet worden find .
Dieses alles trägt er wöchentlich am Mittwoch in die Bücher ein.Wenn aber an
diesem läge ein Feiertag ift , fo erledigt er es am folgenden Donnerstag .An allen
Samstagen trägt er in ein anderes Buch die Summe der Ausgaben der vorhergehen¬
den Woche ein , deren Betrag der Bergverwalter für jede Grube angegeben hat .
Die Summe der vierteljährlichen Ausgaben des Steigers einer jeden Grube aber
trägt er zu der feftgefetzten Zeit in ein besonderes Buch ein , in gleicher Weife in
ein anderes Buch die Gewerken , die in Verzug geraten find . Damit keiner das
Verbrechen der Fälschung begehen könnte , werden alle jene Bücher in einen
Kalten mit zwei SchlölTern eingefchlofien ; zudem einen hat der Bergfehreiber ,
zum anderen der Bergmeifter den Schlüflel .

Der Gegenfehreiber verzeichnet die Gewerken einer jeden Grube , die ihm der
erlte Finder des Ganges bezeichnet , in einem Buche und fetzt die Käufer der Kuxe
immer an die Stelle der Verkäufer . Durch diele Maßnahme kommt es vor , daß
bisweilen zwanzig oder mehr Gewerke in den Belitz irgendeines Kuxes gelangt
find .War der Verkäufer nicht anwesend ,und hat er auch nicht einen Brief an den
Bergfehreiber mit feinem Siegel ,oder ambelten mit dem Siegel des Bürgermeisters
der Stadt , in der er wohnt ,verfehen ,gefchickt , fo wird ein anderer an feiner Stelle
nichteingetragen .WennderGegenfchreibernämlichzuwenigvorfichtiggewefen
fein sollte, fo zwingen ihn die Gesetze, den alten Gewerken in feinen früheren Be¬
litz wieder einzufetzen .Einem neuen Befitzer aber gibt er einen Zettel und ftellt
ihm auf diele Weife eine Bescheinigung darüber aus, daß er Befitzer ilt .Wenn im
Verlaufe einesjahres viermal ,undzwarvierteljährlich ,RechenfchaftüberdieAus -
gaben erstattet wird , fo gibt er dem Bergverwalter einer jeden Grube die neuen
Befitzer bekannt , damit dieser ficher weiß , von wem er die Zubuße einfordern
und wem er die zu verteilende Ausbeute geben soll. Für diese Arbeit zahlt ihm
der Bergverwalter , von delfen Arbeit ich nun sprechen will, einen beltimmten
Lohn .

Der Bergverwalter schreibt für die Befitzer derjenigen Gruben , die an Erzen
nicht ertragreich gewesen find , eine Zubuße aus, indem er an den Eingängen des
Rathauses einen Zettel anfehlägt ; diefe Zubuße ilt , je nachdem der Bergmeifter
und die beiden Geschworenen darüber befunden haben , groß oder klein . Hat
irgendein Gewerke fie nicht innerhalb eines Monats bezahlt , fo wird er aus der Ge-
werkenliltegeltrichen ,undfeineAnteilefallen denübrigenGewerken gemeinsam
zu.Wenn der Bergverwalter jemanden wegen Nichtbezahlung der Zubuße nam¬
haftmacht , fo gibt ihm derBergfchreiber dies durch einSchreiben bekannt ,ebenso
der Gegenfehreiber . Der Bergverwalter bezahlt aus der Zubuße zum Teil dem
Steiger und den Arbeitern den Lohn , zum Teil die zum Bergbau notwendigen
Dinge ; er kauft ,fo billig er es zurZeitkann ,eiferneWerkzeuge ,Nägel ,Holz ,Bretter ,
Gefäße ,Förderfeile und U nfchlitt ein.Der Zehn tn er aber gibt dem Bergverwalter
einer erzreichen Grube jedeWoche fo viel Geld , daß es genügt , um entweder den
Arbeitslohn für die Hauer zu zahlen oder die zum Grubenbetrieb notwendigen
Dinge zu befchaften .Zu diesem Zweck gibt der Bergverwalter einer jeden Grube
am Samstage einer jeden Woche in Gegenwart des Steigers dem Bergmeifter und
den Geschworenen einen Rechenschaftsbericht über die Ausgaben .Über die Ein¬
nahmen aber , möge es Zubuße fein , die von den Gewerken bezahlt wurde , oder
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Geld , das vomZehntner eingegangen war ,und in gleicherWeife über dieViertel -
jahresausgaben gibt er ihnen ,dem Berghauptmann und dem Bergfehreiber ,vier¬
mal im Jahre Auskunft .Wie es vier Jahreszeiten gibt , Frühling , Sommer , Herbft
und Winter , fo gibt es auch viermal jährlich Berichte über Einnahmen und Aus¬
gaben . Im erften Monat eines jeden Quartals wird Rechenfchaft abgelegt , zuerft
über das Geld , das der Bergverwalter im letzten Vierteljahr für die Grube aufge¬
wendet hat , dann über den Ertrag , den er in der gleichen Zeit aus ihr erzielt hat .
Zum Beifpiel enthält der Bericht , der zu Beginn des Frühlings erftattet wird , alle
Einnahmen und Ausgaben für jede Woche des Winters , die vom Bergfehreiber
in die Bücher eingetragen worden find .Wenn nun ein Bergverwalter das Geld der
Gewerken nützlich für das Bergwerk verwendet und es treu verwaltet hat , fo er¬
teilen ihm alle das Lob eines umfichtigen und braven Mannes ; hat er dagegen
wegen Unkenntnis derVerhältnifle Schaden verurfacht , fo wird er meiftens feines
Amtes entfetzt .Hat er aber durch feine eigeneNachläffigkeitundUnachtfamkeit
den Gewerken Schaden zugefügt , fo zwingt ihn die Behörde zum Schadenerfatz ;
wenn er endlich Betrug oder Diebftahl begangen hat , fo wird er mit einer Geld¬
buße oder mit Gefängnis oder mit dem Tode beftraft .Auch ift es des Bergver¬
walters Pflicht , dafür zu folgen , daß der Steiger am Anfang und Ende der Arbeit
perfönlich anwefend fei, daß die Gänge nutzbringend abgebaut , der nötige Aus¬
bau fowie auch dieMafchinen und die Gerinne hergeftellt werden ,und daß etwas
vom Lohne der Bergleute , die der Steiger wegen Nachläfligkeiten an gezeigt hat ,
gekürzt werde ; auch forgt er , wenn die Grube reiche Erze fördert , dafür , daß ihr
Erzhaus an den Tagen gefchloflen ift , an denen nicht gearbeitet wird . Er trägt
weiter , wenn der Gang reich an Gold und Silber ift , dafür Sorge , daß die Hauer
das Edelmetall möglichft bald in einerKifte aus der Grube oder dem Stollen fort -
fchaffen oder in einen Raum bringen , der unmittelbar neben der Wohnung des
Steigers liegt , damit nicht unredlichen Menfchen Gelegenheit zum Diebftahl ge¬
geben werde .Diefe Maßnahme erledigt er gemeinfam mit dem Steiger ,während
die nachfolgende ihm allein zufällt .Wenn nämlich Erz gefchmolzen wird , ift er
perfönlich zugegen und fiehtzu , daß das Schmelzen forgfältig und nutzbringend
gefchehe .Wenn das Gold und Silber daraus erfchmolzen wird , und wenn die
Schmelze in den Treiböfen fertig geworden ift , dann trägt er ihr Gewicht in Ta¬
bellen ein und bringt diefe felbft zum Zehntner , der ebenfalls ihr Gewicht in Ta¬
bellen ein trägt und vermerkt . Dann wird fie zum Silberbrenner gefchafft .Wenn
fie von ihm wieder zurückgekommen ift , trägt der Zehntner wie auch der Berg¬
verwalter wiederum ihr Gewicht in das Buch ein.Warum tut er dies ?Nun , er be¬
treut das Gut der Gewerken nicht anders als fein eigenes .Die Berggesetze erlauben
einem Bergverwalter ,daß er die Auffichtund Verwalmng mehrerer Gruben über¬
nehme , jedoch , falls fie reich an Gold und Silber find , nur von zweien .Wenn aber
noch mehr der ihm unterftellten Gruben Edelmetalle zu fördern beginnen , fo ver¬
waltet er diefe fo lange , bis er vom Bergmeifter von ihrer Verwaltung entbunden
worden ift .Dem Bergverwalter einer jeden Grube fetzen der Bergmeifter und die
zwei Gefchworenen mitZuftimmung der Gewerken einen beftimmten Lohn für
feine Arbeit feft . Damit möge genug über das Amt und die Pflichten des Berg¬
verwalters gefagt fein .

Ich komme nun zu dem Beamten , der den Arbeitern der Grube vorgefetzt ift
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und Steiger heißt ;manche nennen ihn auchAuffeher .Diefer verteilt die Arbeiten
unter die Lohnarbeiter und forgt mit Fleiß dafür , daß ein jeder feine Arbeit ge¬
treulich und nutzbringend verrichtet . Er entläßt auch wegen Unfähigkeit oder
Unfleiß Bergleute aus der Arbeit und fetzt andere an ihre Stelle , wenn die beiden
Gefchworenen und der Bergverwalter ihreZuftimmung geben .Er muß felbftein
gefchickter Handwerker fein , um Schächte ausbauen , Hölzer Bellen und Unter¬
züge machen zu können , die einen abgebauten Grubenbau zu tragen haben ,damit
lieh keine nicht geftützten Felsblöcke vom Hangenden des Ganges aus dem Ge-
famtgefüge des Gefteins löfen und die Hauer beim Hereinbrechen erfchlagen .Er
muß Waflerfaigen herftellen und anlegen , in denen das aus den Gängen , Klüften
und Gefteinsfugen gefammelteWaffer abgeleitet wird und in denStollen abfließen
kann .Weiter unterfucht er die Gänge und Klüfte , um Schächte an der richtigen
Stelle niederbringen zu können ; auch muß er imitande fein , die geförderten
Maßen voneinander zu fondern , um feine Leute unterweifen zu können , daß fie
die Erze richtig auseinanderhalten .Auch foll er über volle Kenntnis der Aufbe¬
reitung verfügen ,damit er in der Lage ilt ,den Wäfchern auseinanderzufetzen , aul
welche Weife metallhaltige Erden oder Sande zu wafchen lind .An die Hauer , die
lieh anfchicken , in der Grube ihre Arbeiten zu verrichten , gibt er eiferne Gezähe
und ein gewilfes Gewicht an Unfchlitt für die Lampen aus.Er un terweilt fle auch ,
wie fle mit Erfolg Abbau treiben können und beaufflehtigt fie, damit fie fleißig
find .Wenn die Schicht zu Ende ilt , nimmt er das übriggebliebene Unfchlitt von
den Bergleuten wieder zurück .Wegen der vielen und großen Aufgaben und Ar¬
beiten wird eine Grube nicht der Obhut nur eines einzigen Steigers anvertraut ,
fondern es werden einer Grube manchmal zwei oder fogar auch drei Steiger zu¬
geteilt .

Nachdem ich die Arbeiten felbft fchon erwähnthabe ,willich kurz auseinander¬
fetzen,wie fie geordnet find .Die zq,Tag - und Nachtltunden find in drei Schichten
geteilt , jede Schicht dauert 7 Stunden . Die 3 übrigen Stunden , die zwilchen die
Schichten eingefchoben werden , find Zwifchenltunden , in denen die Bergleute
zu den Gruben kommen oder von ihnen fortgehen .Die erfte Schicht beginnt um
.̂Uhr morgens und dauert bis 11 Uhr ; die zweite beginn t um 12.Uhr und endigt um

yUhr ;diefe beiden find dieTagfchichten und werden in Früh - undMittagsfchicht
geteilt .Die dritte ift die Nachtfchicht ; fie nimmt um die achte Abendftunde ihren
Anfang und endigt um 3Uhr nachts .Die letztere genehmigt die Behörde für die
Arbeiter nur dann , wenn es unbedingt nötig ift .In diefem Falle , fei es, daß fie die
Schächte fümpfen , oder einen Gang auffchließen wollen , bleiben fie die ganze
Nacht hindurch bei ihren Grubenlampen wach .Damit fie aber infolge des langen
Wachbleibens oder wegen Abfpannung nicht einfchlafen , fo fuchen fie lieh die
harte und lange Arbeit durch Gelang , der weder ungebildet noch unangenehm
klingt ,zu erleichtern .In manchen Gegenden ift es einem Bergmann nicht erlaubt ,
zwei Schichten hintereinander zu verfahren , weil ihn fonft meift der Schlaf in der
Grube übermannt , wenn er durch fo lange Arbeit erfchöpftift , oder weil er dann
gern fpäter zur Schicht kommt oder fie früher beendet , als vorgefchrieben ift ;
anderswo wieder ift es erlaubt , weil er von dem Lohne nur einer Schicht , befon -
derswennTeuerungfchwer drückt ,nichtleben kann .Die Behörde verbietet dann
eine außergewöhnliche Schicht nicht , wenn fie auch fonft nur eine ordentliche
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Schicht zuläßt .Wann fie zur Schicht gehen müßen , das kündet den Bergleuten
das Läuten einer großenGlocke an ,welche dieFremden „campana“ nennen •wenn
fie erfchallt , fo eilen fie aus allen Gaffen von hier und dazu den Gruben . In gleicher
Weife zeigt das Erklingen der Glocke dem Schichtmeifter an , daß die Schicht be¬
endet ift .Wenn er das Läuten gehört hat , fchlägt er an das Holzwerk des Schachtes
und gibt fo denBergleuten dasZeichen zumAusfahren .DieNächftcn ,diedasSignal
hören , fchlagen mit ihren Fäufteln an das Geftein , und fo gelangt das Zeichen bis
zu den Entfernteften . Aber auch die Grubenlampen zeigen das Ende der Schicht
an , wenn derUnfchlitt faft ausgebrannt ift , oder ganz ausgeht .An den Samstagen
aber arbeiten die Bergleute nicht ,fondern kaufen alles das ein ,was für den Lebens¬
unterhalt nötig ift . Auch an Sonntagen und den jährlich wiederkehrenden Feft -
tagen pflegen fie nicht zu arbeiten , fondern opfern dann ihre Schicht heiligen
Zwecken . Die Bergleute feiern aber nicht und bleiben nicht untätig , wenn die
Not es dringend fordert . Das eine Mal drängt fie eine große Menge Wafler zur
Arbeit , ein anderes Mal ein drohender Einfturz , ein anderes Mal wieder irgend
etwas anderes . Denn in folchen Fällen an Feiertagen zu arbeiten , wird nicht als
der Religion widerfprechend angefehen . Zudem ift das ganze Gefchlecht der
Bergarbeiter zäh und zur Arbeit geboren .Hauptfächlich gibt es Hauer ,Anfehläger ,
Förderleute , Schlepper , Erzpocher , Wäfcher und Schmelzer . Uber alle diefe und
ihre Tätigkeit werde ich in den folgenden Büchern an paffender Stelle berichten .
Hier genügt es, nur noch eins bei den Arbeitern zu erwähnen ; wenn Arbeiter vom
Steiger wegen Nachläffigkeit aufgefchrieben worden find , fo werden fie am
Samstag vom Bergmeifter oder auch vom Steiger felbft in Gemeinfchaft mit dem
Bergverwalter entlaßen , oder mit einem Teil ihres Lohnes geftraft , oder , wenn
Betrug vorliegt , in das Gefängnis geworfen .Die Befitzer der Hütten aber , in denen
die Erze gefchmolzen werden , und die Hüttenmeifter ftrafen ihre Leute felbft .

Nun habe ich genug getagt über das, was die Verwaltung und die Ämter der
Bergleute anlangt . Das was fonft noch zu tagen ift , werde ich in einem Buche
„Uber das Bergrecht und die Berggefetze“ 2I)behandeln .

äl) Ein folches Buch von Agricola ift nicht bekannt und wohl auch nicht von ihm verfaßt worden.
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